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Kleine Geschichte der Verfolgung von Volkerrechtsverbrechen
in Deutschland

Florian JefSberger”

Wer sich mit der Verfolgung von Volkerrechtsverbrechen in Deutschland
befasst, hat zunéchst zu notieren: Ohne die Deutschen gébe es kein Volker-
strafrecht. Allerdings: Nicht deutschen Richterinnen und deutschen Staats-
anwalten verdanken wir das ,Recht von Niirnberg, das mit dem Prozess
gegen die Hauptkriegsverbrecher und den Nachfolgeprozessen auf Grund-
lage des Kontrollratsgesetzes Nr.10 den Nukleus des heutigen Volkerstraf-
rechts bildet. Sondern den durch Deutsche begangenen Verbrechen des
Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Diese
gaben den Impuls, den revolutiondren und in der Zwischenkriegszeit noch
erfolglos in Stellung gebrachten Gedanken der strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit Einzelner unmittelbar nach Volkerrecht aufzugreifen und durch die
Schaffung entsprechender Institutionen und Verfahren auch praktisch um-
zusetzen.! Deutsche Tater vor Gericht also. Entsprechend ablehnend, teil-
weise feindselig war zunéchst die deutsche Haltung zum Vélkerstrafrecht.
Erst im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, und mit wachsender Dynamik
seit den 1990er Jahren, begann man sich auch in Deutschland der Erkennt-
nis vom Wert und von der Notwendigkeit des Volkerstrafrechts zu 6ffnen.?
Die Vélkerrechtsfreundlichkeit, die seit Griindung der Bundesrepublik im
Grundgesetz angelegt war, wurde zur Volkerstrafrechtsfreundlichkeit — und
zur gelebten Praxis.

Der folgende Text kniipft an eine Reihe von Vorarbeiten des Verf. an, auf die in den
Fufinoten verwiesen wird. In der hier publizierten Form ist er, mit wenigen redaktio-
nellen Anderungen, auch zur Verdffentlichung vorgesehen in: Kaleck/Kroker (Hrsg.),
Syrische Staatsfolter vor Gericht (2023, im Erscheinen).

1 Eingehend zu Kristallisation, Konturen und Praxis des Volkerstrafrechts Werle/JefSber-

ger, Volkerstrafrecht, 5. Aufl. (2020), passim.

2 Dazu: Werle, Von der Ablehnung zur Mitgestaltung. Deutschland und das Volkerstraf-
recht, in: Dupuy u.a. (Hrsg.), Festschrift fiir Tomuschat (2006), 655-669; Krefs, Ver-
sailles - Niirnberg — Den Haag, Deutschland und das Vélkerstrafrecht, JZ 2006, 981 ff.

25



https://doi.org/10.5771/9783748936442-25
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Florian JefSberger

Vor diesem Spannungsbogen entfaltet sich die Geschichte der Verfolgung
von Volkerrechtsverbrechen vor deutschen Gerichten. Diese Geschichte ist
kurz und verlauft alles andere als geradlinig.

I Prolog: NS-Verbrechen, DDR-Unrecht und der Jugoslawienkrieg

Sieht man von den (unrithmlichen) sogenannten Leipziger Prozessen?
(Verliererjustiz®) vor dem Reichsgericht nach Ende des Ersten Weltkrieges
und der (allerdings wegweisenden) Spruchpraxis des durch die britische
Militarregierung eingerichteten Obersten Gerichtshofs fiir die Britische Zo-
ne nach Ende des Zweiten Weltkrieges ab, beginnt die (Vor-)Geschichte
der Verfolgung von Volkerrechtsverbrechen vor deutschen - das heifit in
diesem Fall: bundesdeutschen - Gerichten Ende der 1950er Jahre. Ihr
erstes Kapitel bildete ein unter grofier offentlicher Anteilnahme durchge-
fithrter Prozess vor dem Landgericht Ulm, in dem Angehdrige eines SS-
und Gestapo-Kommandos wegen der Totung tausender jiidischer Mianner,
Frauen und Kinder in Litauen verurteilt wurden.* Nachdem bis dahin
eine Strafverfolgung allenfalls zogerlich erfolgt war, riickten die NS-Ver-
brechen nunmehr in den Blick der Strafverfolgungsbehdrden. Eine wich-
tige Schrittmacherfunktion kam dabei der neu eingerichteten Zentralen
Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufkldrung nationalsozialistischer
Verbrechen mit Sitz in Ludwigsburg zu. Unter den Strafprozessen ragte
der Mitte der 1960er Jahre vor dem Landgericht Frankfurt a. M. durchge-
fithrte sogenannte Auschwitzprozess heraus, in dem 16 Angeklagte wegen
ihrer Beteiligung am Holocaust verurteilt wurden.® Gemessen an der doch
erheblichen Zahl der eingeleiteten Verfahren blieb die Zahl der Verurtei-
lungen aber letztlich gering. Ab den 1980er Jahren kam die Verfolgung
dann fast ganz zum Erliegen. Erst rund 30 Jahre spiter gab die Riickbe-
sinnung auf eine bis in die frithen 1960er Jahre etablierte und seit einer
Entscheidung des Bundesgerichtshofs verschiittete Rechtspraxis, wonach

3 Als Leipziger Prozesse werden die Anfang der 1920er Jahre vor dem Reichsgericht
in Leipzig durchgefithrten Strafverfahren wegen deutscher Verbrechen im Ersten Welt-
krieg bezeichnet; sie endeten mit (nur) einer Handvoll von Verurteilungen und werden
gemeinhin als gescheiterter Versuch einer effektiven Ahndung von Voélkerrechtsverbre-
chen durch die ,Verliererjustiz“ des ,Téterstaates” eingeordnet. Vgl. naher Hankel, Die
Leipziger Prozesse (2003).

4 LG Ulm, Urt. v. 29. August 1958 - Ks 2/57.

5 Siehe hierzu Werle/Wandres, Auschwitz vor Gericht (1995).

26



https://de.wikipedia.org/wiki/Zentrale_Stelle_der_Landesjustizverwaltungen_zur_Aufklärung_nationalsozialistischer_Verbrechen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentrale_Stelle_der_Landesjustizverwaltungen_zur_Aufklärung_nationalsozialistischer_Verbrechen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentrale_Stelle_der_Landesjustizverwaltungen_zur_Aufklärung_nationalsozialistischer_Verbrechen
https://doi.org/10.5771/9783748936442-25
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Kleine Geschichte der Verfolgung von Vilkerrechtsverbrechen in Deutschland

der Nachweis eines individuellen Tatbeitrages zu konkreten Einzeltaten in
Vernichtungslagern wie Sobibor und Auschwitz-Birkenau nicht erforderlich
sein sollte,® einen neuen Impuls. In der Folge kam es noch einmal zu einer
Reihe von Verfahren wegen NS-Verbrechen gegen inzwischen hochbetagte
Angeklagte (sogenannte ,Spatverfolgung®). Fiir unseren Zusammenhang
wichtig ist: Auch wenn es in den Strafverfahren der Sache nach um die
Verfolgung von Voélkerrechtsverbrechen ging, erfolgte die Aburteilung der
NS-Verbrechen durch die deutsche Strafjustiz durchgangig unter Anwen-
dung der allgemeinen Tatbestdnde des Strafgesetzbuches. Verurteilt wurde
also nicht wegen Volkermordes oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
sondern wegen Mordes, Totschlags und Korperverletzung.”

Nach dem Fall der Mauer erhielt die bundesdeutsche Justiz zum zwei-
ten Mal Gelegenheit, sich mit ,hausgemachtem™ Systemunrecht zu befas-
sen. Noch in der DDR war mit der Verfolgung begonnen worden. Mit
der Herstellung der Einheit iibernahmen die Gerichte des wiedervereinig-
ten Deutschlands.® Diesmal wurden die Verfahren systematisch und in
groflem Umfang gefiihrt. 1994 wurde mit der Staatsanwaltschaft II beim
Landgericht Berlin eigens eine besondere Strafverfolgungsbehdrde geschat-
fen. Auch diesmal allerdings kamen die Tatbestdnde des Volkerstrafrechts
nicht zur Anwendung, obwohl sich etwa die Tétungen an der innerdeut-
schen Grenze durchaus als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einordnen
lielen.® Immerhin nahm der Bundesgerichtshof 1995 in einem Prozess
gegen einen DDR-Grenzsoldaten (,Mauerschiitzen®) erstmals das Nirn-
berger Recht zur Kenntnis: ,Der Senat hat mit seiner Bewertung der
Schiisse an der innerdeutschen Grenze materiell-rechtliche Grundlagen des
Urteils des [Niirnberger] Internationalen Militdrgerichtshofs vom 30. Sep-

6 BGHSt 61, 252; vgl. auch LG Miinchen IT BeckRS 2011, 139286. Eingehend zur Ent-
wicklung der Rechtsprechung Burghardt, Die Strafsache ,Oskar Gréning” vor dem
Bundesgerichtshof, ZIS 2019, 21 ff.

7 Die Rechtsprechung hatte sich im Ubrigen schon friih darauf festgelegt, dass bis auf
wenige (Haupt-) T4ter (Hitler, Himmler usw.), alle iibrigen Beteiligten an den NS-Ver-
brechen lediglich als Gehilfen einzuordnen waren.

8 Eingehend dazu, auch zum Gesichtspunkt der Verfolgungskontinuitat Marxen/Wer-
le/Vormbaum, Die strafrechtliche Aufarbeitung von DDR-Unrecht. Eine Bilanz, 2. Aufl.
(2020).

9 Siehe dazu Werle/Burghardt, Die Totungen an der deutsch-deutschen Grenze - Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit?, in: Geissler u.a. (Hrsg.), Festschrift fiir Geppert
(2011), 757 ff. sowie EGMR, Urt. v. 22. Mirz 2001 (Streletz, Kessler und Krenz ./.
Deutschland), Sondervotum L. Loucaides und E. Levits.

27



https://doi.org/10.5771/9783748936442-25
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Florian JefSberger

tember/1. Oktober 1946, auf denen er aufbaut, fiir einen speziellen Fall
weiterentwickelt.10

Parallel zur strafgerichtlichen Aufarbeitung des DDR-Unrechts entfaltete
sich seit Beginn der 1990er Jahre das dritte Kapitel der Vorgeschichte. In
Erginzung zur Tadtigkeit des Jugoslawien-Strafgerichtshofes der Vereinten
Nationen wurden auch in Deutschland Straftaten verfolgt, die seit Anfang
der 1990er Jahre auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens begangen
worden waren. Uber hundert Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.
Auch wenn die Gerichte den Geltungsanspruch des deutschen Rechts zu-
riickhaltend interpretierten — deutsches Recht sollte nur dann gelten, wenn
sich ein zusatzlicher legitimierender Ankniipfungspunkt feststellen liefs,
also ein konkreter Bezug der Tat zu Deutschland!! -, kam es zu einigen Ver-
urteilungen. So wurde 1997 der bosnische Serbe Nikola Jorgic wegen seiner
Beteiligung an sogenannten ,ethnischen Sduberungen® im Bosnienkrieg
durch das Oberlandesgericht Diisseldorf zu lebenslanger Freiheitsstrafe ver-
urteilt.!? Historische Bedeutung hat der Prozess erlangt, weil er zur ersten
Aburteilung wegen des Verbrechens des Vélkermords in Deutschland fiihr-
te.

IL. Das Vilkerstrafgesetzbuch und das Versprechen universeller
Gerichtsbarkeit

Vor diesem Hintergrund und angesichts der dynamischen Entwicklung
auf internationaler Ebene - 1993 und 1994 waren bekanntlich zwei inter-
nationale Strafgerichtshéfe durch den VN-Sicherheitsrat eingerichtet wor-
den, darunter der schon erwidhnte Jugoslawien-Strafgerichtshof - wurde
es zunehmend als unzureichend empfunden, dass das Volkerstrafrecht
nur hochst ausschnittsweise, namlich insbesondere in Gestalt des 1954 im
Zuge der Ratifizierung der Genozidkonvention in das Strafgesetzbuch ein-
gefiigten Volkermordtatbestandes (§220a a.F.), Teil der deutschen Rechts-
ordnung war. Nachdem in den 1980er Jahren ein erster Versuch, ein deut-
sches ,Volkerstrafgesetz® zu schaffen, noch gescheitert war, kam mit der

10 BGHSt 41, 101.

11 Exemplarisch BGHSt 45, 64 ff.; eingehend und kritisch zu dieser Rechtsprechung
LK-Werle/JefSberger, StGB, 13. Aufl. (2020), § 6 Rn. 27 ff.

12 OLG Diisseldorf, Urt. v. 26. September 1997, IV - 26/96; ferner BGHSt 45, 64 ff;
BVerfG NJW 2001, 1848 ff.; EGMR, Urt. v. 12. Juli 2007 (Jorgi¢ ./. Deutschland).
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Unterzeichnung des Romischen Statuts des Internationalen Strafgerichts-
hofs (IStGH-Statut) durch die Bundesregierung im Dezember 1998 neuer
Schwung in die Debatte. Deutschland hatte sich in der Gruppe der soge-
nannten like-minded states als Protagonist eines starken, unabhéngigen und
moglichst universellen Internationalen Strafgerichtshofes positioniert und
machte sich nun daran, die Verfolgung von Volkerstraftaten in Deutschland
auf eine neue rechtliche Grundlage zu stellen. Das geschah auch deshalb,
um dem Gedanken der Komplementaritit entsprechend deutsche Gerichte
in die Lage zu versetzen, die im IStGH-Statut genannten Verbrechen selbst
zu verfolgen.”®

Resultat der Bemithungen um die Schaffung eines ,deutschen Volker-
strafrechts“ war das Volkerstrafgesetzbuch. Seine Entstehungsgeschichte
und insbesondere die wichtigen Vorarbeiten der im Bundesjustizministeri-
um angesiedelten Expertenarbeitsgruppe sind an anderer Stelle eingehend
beschrieben.!* Festhalten ldsst sich: Das Ergebnis der Bemithungen konnte
sich in den Augen vieler Beobachter sehen lassen. Seine Botschaft lautet:
Deutschland nimmt den Auftrag des Romischen Statuts ernst und ist bereit,
einen substanziellen Beitrag zur Verfolgung von Volkerrechtsverbrechen
zu leisten. Am sichtbarsten ist dieser Anspruch in §1 des Gesetzbuches
ausbuchstabiert: Danach stellt das deutsche Recht Volkerrechtsverbrechen
weltweit unter Strafe, ein Bezug der konkreten Tat zu Deutschland ist
ausdriicklich (und abweichend von der bis dahin geltenden restriktiven
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes) nicht Voraussetzung der Straf-
verfolgung.

Am 30. Juni 2002 trat das Gesetz in Kraft. Seit diesem Tag sind neben
dem Voélkermord auch die Tatbestinde der Kriegsverbrechen und der Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit Bestandteil des deutschen Strafrechts.
Der Tatbestand des Verbrechens der Aggression trat 2013 hinzu.>

13 Vgl. im Einzelnen: BT-Drs. 14/8524, 12.

14 Vgl. etwa Werle/JefSberger, Das Volkerstrafgesetzbuch, JZ 2002, 725 ff. sowie MK-Wer-
le/JefSberger, StGB, 4. Aufl. (2022), Einl. VStGB Rn. 33 ff.; ferner Bundesministerium
der Justiz (Hrsg.), Arbeitsentwurf eines Gesetzes zur Einfithrung des Volkerstrafge-
setzbuches (2001).

15 Hierzu JefSberger, Das Verbrechen der Aggression im deutschen Strafrecht, ZIS 2015,
514 ff.
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III. 20 Jahre, vier Phasen: Vilkerstrafrechtspraxis seit 2002

Mit jenem 30. Juni 2002 beginnt also die eigentliche Geschichte der Verfol-
gung von Volkerrechtsverbrechen in Deutschland. Das heifSt: Sie hitte be-
ginnen kénnen. Denn es sollte, wie wir sehen werden, noch Jahre dauern,
bis es tatsachlich zur Verfolgung von Straftaten nach dem Voélkerstrafgesetz-
buch kam. Im Riickblick lassen sich die zwanzig Jahre, die seit Inkrafttreten
des Gesetzes verstrichen sind, in die im Folgenden skizzierten vier Phasen
unterteilen.!

1. Viel Lairm um Nichts? - Frithphase

Beim Wort genommen wurde der Gesetzgeber zunichst vor allem
von Menschenrechtsanwiltinnen und Nichtregierungsorganisationen. Dort
hatte man den Weg zum Volkerstrafgesetzbuch aufmerksam verfolgt. Auch
im Ausland war man auf das neue Gesetz und seinen universellen Gel-
tungsanspruch aufmerksam geworden. Die Folge waren zahlreiche Straf-
anzeigen, die bei der Bundesanwaltschaft, der fiir die Verfolgung von
Volkerstraftaten zustdndigen Behorde, eingereicht wurden und mit denen
Strafverfolgung auf Grundlage des neuen Gesetzes begehrt wurde. In der
breiteren Offentlichkeit besonders beachtete Strafanzeigen richteten sich
unter anderem gegen den damaligen US-amerikanischen Verteidigungsmi-
nister Donald Rumsfeld wegen Misshandlungen im irakischen Gefangnis
Abu Ghraib und in Guantanamo, gegen den chinesischen Staatsprasidenten
Jiang Zemin wegen der Verfolgung von Angehoérigen der Falun-Gong-Ge-
meinschaft, gegen den Innenminister Usbekistans Zokirjon Almatow we-
gen des Massakers von Andijan sowie gegen den damaligen tiirkischen
Ministerpréasidenten und heutigen Préasidenten Recep Tayyip Erdogan we-
gen Verbrechen gegen die kurdische Bevolkerung. Indes: Keine der zum
Teil juristisch ausfiihrlich begriindeten Strafanzeigen hatte die Einleitung
eines formlichen Ermittlungsverfahrens geschweige denn den Erlass eines
Haftbefehls oder die Durchfithrung einer gerichtlichen Hauptverhandlung

16 Fiir einen instruktiven Uberblick siehe Burghardt, Zwischen internationaler Solidari-
tit und ,,not in my backyard®, Eine Bilanz der bisherigen Strafverfolgung von Volker-
rechtsverbrechen auf Grundlage des VStGB, KJ 2018, 21-32. Vgl. ferner den Beitrag
von Bock in diesem Band, 43 ff., die — mit ebenfalls guten Griinden - zwei Phasen
unterscheidet.
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zur Folge. Vielmehr konnte in dieser Frithphase der deutschen Volkerstraf-
rechtspraxis der Eindruck entstehen, das ambitionierte Gesetz treffe auf
eine schlecht vorbereitete und schlecht ausgestattete Strafjustiz, die von
der politischen Tragweite so mancher Vorgange schlicht iiberfordert war.
Das Volkerstrafgesetzbuch war zum ,heiflen Eisen“ geworden, an dem man
sich (politisch) nur die Finger verbrennen konnte.”” Schon bald sorgte der
Umstand, dass das als ,Exportschlager® und Modellgesetzbuch gefeierte
Gesetz praktisch ohne Anwendung blieb, fiir Erniichterung und Enttdu-
schung, jedenfalls bei denjenigen, die der dynamischen Entwicklung des
Volkerstrafrechts seit den 1990er Jahren mit Zustimmung gefolgt waren.

Ganz ohne Folgen blieben die Bemiihungen, das Volkerstrafgesetzbuch
praktisch zu aktivieren, auch in dieser Frithphase freilich nicht. Nicht nur
war die Rolle Deutschlands bei der Verfolgung von Kriegs- und Mensch-
lichkeitsverbrechen durch die offentlichkeitswirksam préasentierten Strafan-
zeigen zum Gegenstand einer Offentlichen Debatte geworden. Berichtet
wird auch von ganz handfesten Wirkungen einiger Strafanzeigen, etwa
dort, wo ausldndische Funktionstrager, deren Verstrickung in Kriegs- oder
Menschlichkeitsverbrechen Gegenstand von Strafanzeigen gewesen war,
von Reisen nach Deutschland und Europa Abstand nahmen. Das berithmte
Diktum Jules Lobels vom ,,Success Without Victory®, wonach eine strafjuris-
tische Intervention durchaus erfolgreich sein kann, auch wenn es nicht
zu einer gerichtlichen Aburteilung kommt, schien damit Bestatigung zu fin-
den.!® Die Bundesanwaltschaft jedenfalls, der es zunehmend schwer fiel zu
erkldren, weshalb das gefeierte Gesetzbuch in der Schublade zu verstauben
drohte, war in die Defensive geraten.

2. ,No Safe Haven® und Strukturverfahren — Aufbauphase

Es dauerte einige Jahre, genauer: bis zum Ende der 2000er Jahre, bis die
Strafjustiz in die Gange kam. Nunmehr bemiihte man sich, jedenfalls rheto-
risch aus der Defensive zu kommen, indem der eigene strategische Ansatz
im Umgang mit Volkerstraftaten durch die Bundesanwaltschaft als der

17 Einen Uberblick iiber den Stand im Jahre 2010 bieten die Beitrige in Jeflberger/Ge-
neuss (Hrsg.), Zehn Jahre Volkerstrafgesetzbuch, Bilanz und Perspektiven eines
~deutschen Volkerstrafrechts“ (2013).

18 Lobel, Success Without Victory. Lost Legal Battles and the Long Road to Justice in
America (2004).
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zentralen Akteurin bei der Verfolgung von Volkerstraftaten in Deutschland
zumindest erkldrt wurde: ,No Safe Haven Germany*. Es gehe (nur) darum,
so die Grundidee, dass Deutschland nicht zum Zufluchtsort fiir Volker-
rechtsverbrecher werde. Hierzu wolle man einen Beitrag leisten, eben auch
mit dem Mitteln des (Volker-)Strafrechts.”® Dass der so formulierte An-
spruch hinter dem universellen Geltungsanspruch des Volkerstrafgesetzbu-
ches zuriickblieb, war offensichtlich. Neben die aktive Proklamation dieser
neuen (bzw. tiberhaupt: ersten) Strategie trat in dieser Aufbauphase der
Ausbau der personellen Ressourcen beim Generalbundesanwalt. So wurde
ein eigenes Referat eingerichtet, eine war crimes unit, dessen Aufgabe da-
rin bestand, unterstiitzt durch die Zentralstelle zur Verfolgung von Kriegs-
verbrechen beim Bundeskriminalamt, die Verfolgung von Volkerstraftaten
voranzutreiben. Eine neben der strategischen (Neu-)Ausrichtung und dem
Ausbau der Ressourcen dritte wichtige Weichenstellung betraf die prozes-
suale Form der Aktivititen der Strafverfolgungsbehérden. So wurde nun-
mehr vermehrt auf die Fithrung sogenannter Strukturverfahren gesetzt. Bei
diesem, in der Strafprozessordnung nicht ausdriicklich geregelten Verfah-
renstyp geht es darum, ohne Bezug zu einzelnen tatverdachtigen Personen
groflere Tatkomplexe in den Blick zu nehmen und zu diesen Informationen
zu sammeln und Beweismittel zu sichern. Das geschieht auch zu dem
Zweck, sie in kiinftigen Verfahren gegen konkrete Beschuldigte in Deutsch-
land, im Ausland oder vor einem internationalen Gericht verwenden zu
konnen. So wurde etwa 2011 ein Strukturverfahren ,Syrien® eingeleitet.
Damit waren die Eckpunkte der deutschen Volkerstrafrechtspraxis in
dieser Aufbauphase markiert: Erklartes Ziel der Strafverfolgungsbemii-
hungen war es zu verhindern, dass Volkerrechtsverbrecher Zuflucht in
Deutschland finden. Zugleich ging es darum, Beweise zu sammeln und zu
sichern, um diese in spateren Verfahren zu verwenden. Ermdglicht werden
sollte beides durch die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen bei der
Bundesanwaltschaft. Bezugspunkt dieser Festlegungen waren Auslandsta-
ten, die keinen besonderen Bezug zu Deutschland aufwiesen. Gerade sol-
che waren namlich Gegenstand vieler Strafanzeigen gewesen. Auffillig war,
dass die Strafjustiz dort, wo es demgegeniiber um deutsche Tatverdéchtige
und deutsche Interessen ging, besonders zuriickhaltend agierte. Das betraf
etwa Verfahren wegen des Verdachts der Begehung von Kriegsverbrechen
durch Angehorige der Bundeswehr in Afghanistan (,Kundus®) und wegen

19 Vgl. Beck, Das Volkerstrafgesetzbuch in der praktischen Anwendung, in: JeSber-
ger/Geneuss (Hrsg.), Zehn Jahre Vélkerstrafgesetzbuch (2013), 161-167.

32



https://doi.org/10.5771/9783748936442-25
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Kleine Geschichte der Verfolgung von Vilkerrechtsverbrechen in Deutschland

eines Drohnenangriffs in Pakistan, dem ein deutscher Staatsangehoriger
zum Opfer gefallen war.

3. Es geht los. Und es wird schwierig — Implementierungsphase

In eine neue Phase, die Phase der Implementierung, trat die Anwendungs-
praxis dann mit dem ersten gerichtlichen Hauptverfahren auf Grundlage
des Volkerstrafgesetzbuches, welches 2015 - vier Jahre nach Beginn der
Hauptverhandlung und 13 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes — mit
einem Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart abgeschlossen wurde. Damit
hatte die deutsche Justiz noch ein wenig langer gebraucht als der Internatio-
nale Strafgerichtshof, der sein erstes Verfahren schon 2012 beendet hatte.
In Stuttgart verurteilt wurden zwei ruandische Milizenfiihrer fiir Kriegs-
und Menschlichkeitsverbrechen im Kongo, die sie, so die Feststellungen des
Gerichts, von Deutschland aus begangen hatten.?’ Vieles an diesem Verfah-
ren war besonders und wire berichtenswert. In unserem Zusammenhang
bedeutsam ist nur, dass es {iberhaupt stattgefunden hat. Ein weiteres in
dieser Phase erstinstanzlich beendetes Verfahren betraf den Vorwurf des
Volkermordes in Ruanda, das allerdings noch auf der alten Rechtsgrund-
lage gefithrt wurde, weil die abzuurteilenden Taten vor Inkrafttreten des
Volkerstrafgesetzbuches begangen worden waren.

Direkte Folge des Stuttgarter Prozesses war eine Debatte auf rechtspoliti-
scher Ebene, die bis in den Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages
hinein gefithrt wurde. Den Anstof3 gab die Erklarung des Vorsitzenden
Richters bei der Verkiindung des Urteils: ,So geht es nicht!“. Diskutiert
wurde daraufhin, ob das deutsche Strafprozessrecht - ein besonderes Ver-
fahren fiir Volkerstraftaten ist in der Strafprozessordnung nicht vorgese-
hen - @iberhaupt das notwendige Instrumentarium vorhalte, um Prozesse
wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu fiih-
ren, die Vorgéinge fernab von Deutschland betreffen.! Man war sich indes
rasch einig, dass, abgesehen von punktuellen Anpassungen, ein Bedarf fiir
ein spezifisches Volkerstrafprozessrecht nicht besteht.

20 2018 hob der BGH das Urteil gegen einen der Angeklagten auf (BGHSt 64, 10). Noch
bevor das neue Verfahren durchgefithrt werden konnte, starb der Angeklagte, so dass
die Entscheidung nie rechtskriftig wurde.

21 Vertiefend Werle/Vormbaum, Volkerstrafverfahren in Deutschland, JZ 2017, 12-18.
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4. Ende gut alles gut? — Konsolidierungsphase

In die vorerst letzte Phase, die man als eine Phase der Konsolidierung
bezeichnen mag, trat die Anwendungspraxis dann mit dem sprunghaften
Anstieg der Fallzahlen ab etwa 2017. Ab diesem Zeitpunkt wurde der
weit iberwiegende Teil der bis heute iber 300 Ermittlungsverfahren, Beob-
achtungsvorginge und Strukturermittlungsverfahren eingeleitet.?? Entspre-
chend hoch ist die Zahl der seitdem durchgefithrten Gerichtsverfahren.
Damit war das Volkerstrafgesetzbuch endgiiltig in der Praxis angekommen.
Zugleich verschob sich der Schwerpunkt der Verfolgungsbemiihungen von
Afrika auf den Nahen und Mittleren Osten, vor allem auf Syrien und den
Irak. Ein Grund fiir das starke Ansteigen war sicher, dass eine Vielzahl von
Gefliichteten — Téter wie Opfer - in Folge des syrischen Biirgerkriegs und
des Erstarkens des sogenannten Islamischen Staates (IS), der in Nordsyrien
und im Irak ein ,Kalifat® errichtet hatte, nach Deutschland gekommen
waren und damit dhnlich wie schon zuvor im Zusammenhang mit dem
Jugoslawien-Krieg die Durchfithrung von Strafverfahren iiberhaupt erst er-
méglicht wurde. Nachdem zunichst vor allem Kriegsverbrechen im Fokus
gestanden hatten (insbesondere Kriegsverbrechen gegen die Person, gegen
Eigentum, gegen humanitidre Operationen), kam es schliefSlich auch zu
einer Reihe von Verurteilungen wegen Verbrechen gegen die Menschlich-
keit (Totung, Versklavung, Folter) und Volkermord, Letzteres an den Jesi-
dinnen. Zahlreiche Verfahren richteten sich gegen sogenannte foreign figh-
ters des IS oder dhnlicher Organisationen (oder mitreisende Angehorige),
die, dhnlich S6ldnern, in das Konfliktgebiet eingereist und anschlieflend in
ihre Heimatlander, darunter eben auch Deutschland, zuriickgekehrt waren.
Zu nennen sind daneben Verfahren wegen Kriegs- und Menschlichkeitsver-
brechen durch das syrische Regime unter Prasident Baschar al-Assad, wie
sie vor dem Oberlandesgericht Koblenz verhandelt wurden, dem weltweit
ersten Verfahren, das den Vorwurf der Staatsfolter in Syrien zum Gegen-
stand hatte.??

22 Vgl. auch die jahrlichen Berichte (Aktuelle Entwicklungen in der Strafverfolgung
des Generalbundesanwalts auf dem Gebiet des Volkerstrafrechts) von Biingener (ZIS
2017, 755 ft.) und Ritscher (ZIS 2018, 543 ff. und ZIS 2019, 599 ff.) sowie den Beitrag
von Frank in diesem Band, 97 ff.

23 OLG Koblenz BeckRS 2021, 2517; dazu BGH, Beschl. v. 20. April 2022 - 3 StR 367/21.
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5. (Zwischen-)Bilanz

Zwei Jahrzehnte nach Einfithrung des Volkerstrafgesetzbuches lasst sich
eine vorsichtig positive Zwischenbilanz ziehen.

Festzuhalten ist zundchst: Das Volkerstrafgesetzbuch hat sich im Grund-
satz als tragfihig erwiesen. Dass die Verfolgung erst spat in Gang kam,
hatte seinen Grund jedenfalls nicht in Defiziten der gesetzlichen Regelung.
Als Resultat der Anwendungspraxis ist das deutsche Volkerstrafrecht heute
in weiten Teilen konsolidiert. Inzwischen liegen zahlreiche hochstrichterli-
che Entscheidungen vor,?* teilweise mit Ausstrahlungswirkung weit iber
Deutschland hinaus. Zwei dieser Entscheidungen seien hervorgehoben:
Schon 1999 hat der Bundesgerichtshof in einem grundlegenden Urteil
zum Tatbestand des Volkermordes ein weites Verstindnis der Zerstorungs-
absicht formuliert, das abweicht von der Auslegung der internationalen
Strafgerichte.?> 2021 hat der Bundesgerichtshof dann bekriftigt, dass sich
auslandische Amtstrager fiir durch sie begangene Volkerrechtsverbrechen
nicht auf Immunitédt berufen konnen, und ist damit einzelnen gegenlaufi-
gen Stellungnahmen in der VN-Vélkerrechtskommission und der VN-Ge-
neralversammlung klar entgegengetreten.26

Festhalten ldsst sich zweitens, dass im Verlauf der letzten zwanzig Jahre
die anfangs zuriickhaltende Anwendungspraxis, die zurecht Kritik hervor-
gerufen hat, einer jedenfalls in quantitativer Hinsicht bemerkenswerten
Aktivitat der deutschen Justiz gewichen ist. Mit dem Anstieg der Fallzahlen
entspricht die Entwicklung in Deutschland einem Trend, der sich auch
in anderen europdischen Staaten beobachten lasst?” — und der zugleich
quer liegt zu den verbreiteten Narrativen von der Krise des Volkerstraf-

24 Uberblick bei Tiemann, Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Vélker-
strafgesetzbuch, ZIS 2019, 553-556; vgl. auch den Beitrag von Schdfer in diesem Band,
115 ff.

25 BGHSt 45, 64. Nach dieser auch international vielfach rezipierten Entscheidung
reicht es aus, dass ein Tater handelt, um die Gruppe ,in ihrer sozialen Existenz,
als soziale Einheit in ihrer Besonderheit und Eigenart und in jhrem Zusammengeho-
rigkeitsgefiihl“ zu zerstoren; die Absicht der physisch-biologischen Zerstérung wird
nicht verlangt.

26 BGH NJW 2021, 1326.

27 Naher JefSberger, Towards a ‘Complementary Preparedness’ Approach to Universal
Jurisdiction - Recent Trends and Best Practices in the European Union (2018),
abrufbar unter <https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_ST
U(2018)603878>.
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rechts und seiner Institutionen®® und vom ,Aufstieg und Fall“ der Praxis
universeller Jurisdiktion seit den 1990er Jahren.?® Moglich gemacht wurde
dieser Anstieg der Fallzahlen in Deutschland durch den sukzessiven Aus-
bau der personellen Ressourcen der Strafverfolgungsbehorden; so sind in-
zwischen zwei Referate beim Generalbundesanwalt ausschliefSlich mit der
Verfolgung von Taten nach dem Volkerstrafgesetzbuch befasst. Gegenstand
der Verfahren waren fast ausnahmslos Vorgiange auflerhalb Deutschlands.
Schwerpunkte bildeten Taten in Afrika, im Nahen und Mittleren Osten,
Afghanistan, Tschetschenien, Armenien, Pakistan und in der Ukraine. Die
Tatvorwiirfe betrafen vor allem Kriegsverbrechen, teilweise auch Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit, in einigen Féllen auch Vélkermord.3°

Und drittens schlieflich kann im Riickblick ein Wandel der strategischen
Ausrichtung der Verfolgungspraxis beobachtet werden. Die Vorstellung,
die deutsche Strafjustiz nehme eine Rolle als global enforcer, als eine Art
Weltpolizistin, ein, was im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen prinzipi-
ell moglich gewesen wire, ist zu keinem Zeitpunkt praktisch geworden.
Vielmehr ist nach anfanglichem Leerlauf der gesetzlichen Regelung der
Gedanke des ,No Safe Haven Germany*“ als Leitbild der Verfolgungspraxis
in das Zentrum geriickt; dort steht er bis heute — auch wenn zuletzt Anzei-
chen seiner vorsichtigen Aufweichung sichtbar geworden sind: So wurden
einige internationale Haftbefehle erlassen, auch gegen auslandische Tatver-
dachtige. Nach wie vor gilt aber: Universelle Strafgewalt soll grundsitzlich
nur ausgeiibt werden, wenn und soweit die vorrangig zustdndigen Staaten,
diejenigen ndmlich mit grofiter Nahe zu Tat oder Titer, nicht willens oder
nicht in der Lage sind, die Verbrechen selbst zu ahnden.?' Ergdnzt wird die

28 Hierzu JefSberger, Die Krisen des Volkerstrafrechts, in: Jeflberger/Vormbaum/Burg-
hardt (Hrsg.), Festschrift fiir Werle (2022), 145 ff.

29 Dazu etwa Kaleck, From Pinochet to Rumsfeld: Universal Jurisdiction in Europe
1999-2008, Michigan Journal of International Law 30 (2009), 927-980.

30 Auffallig ist, dass die Strafverfolgung vielfach zusitzlich wegen der Mitgliedschaft in
einer (auslindischen) terroristischen Vereinigung oder wegen Verstéflen gegen das
Kriegswaffenkontrollgesetz erfolgt. Auch wenn es hierfiir praktische (Beweis-)Griin-
de geben mag, lasst sich doch fragen, ob auf diesem Wege das Volkerstrafrecht, das
Weltfriedenssicherungsstrafrecht sein will, sich nicht zum verkappten Staatsschutz-
strafrecht ,verzwergt®.

31 Abweichend von der allgemeinen Regelung fiir Auslandstaten besteht bei Volker-
straftaten eine Verfolgungspflicht, wenn sich Tatverdachtige in Deutschland befin-
den oder ein anderweitiger Inlandsbezug besteht. Ist dies nicht der Fall, kann die
Staatsanwaltschaft selbst nach Feststellung eines Tatverdachts nach pflichtgemafiem
Ermessen von der Verfolgung absehen.

36



https://doi.org/10.5771/9783748936442-25
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Kleine Geschichte der Verfolgung von Vilkerrechtsverbrechen in Deutschland

»,No Safe Haven“-Doktrin durch die Idee von der ,antizipierenden Flan-
kierung kiinftiger Verfolgungsbemiihungen (in Deutschland, im Ausland
oder vor internationalen Gerichten), die konkret durch Sammlung und
Sicherung von Beweisen umgesetzt wird. Insofern begreift sich die deutsche
Justiz durchaus als integraler Bestandteil einer international arbeitsteilig
organisierten Strafrechtspflege.®?

IV. Riickblick, Ausblick: Fazit

Von Ulm nach Koblenz und Frankfurt. Vom Prozess gegen Angehorige
der NS-Einsatzgruppen wegen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord zu
den Verfahren gegen Offiziere des syrischen Sicherheitsapparates wegen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gegen Mitglieder des IS wegen
Volkermordes an den Jesidinnen und Jesiden. So lassen sich wesentliche
Eckdaten der Geschichte der Verfolgung von Vélkerstraftaten in Deutsch-
land umschreiben. Diese zerfillt, wie wir gesehen haben, in zwei Teile. Der
erste Teil, bei dem es sich eigentlich um eine Vor-Geschichte handelt, war
im Riickblick voller Kuriositdten: Erstmals zur Kenntnis genommen wurde
das Recht von Niirnberg durch das hochste deutsche Strafgericht nicht
etwa im Zusammenhang mit der Verfolgung von NS-Verbrechen, sondern
in einem Verfahren zum DDR-Unrecht. Die erste Verurteilung wegen
Volkermordes in Deutschland betraf nicht etwa den Holocaust, sondern
sethnische Sduberungen im ehemaligen Jugoslawien. Ein spezifisch fiir
»Schreibtischtiter” des nationalsozialistischen Massenmordens erdachtes
Zurechnungsmodell wurde vom Bundesgerichtshof (erst) in einem Verfah-
ren gegen Mitglieder der DDR-Fiihrung aufgegriffen und fand von dort, 20
Jahre spiter, seinen Weg in die Rechtsprechung des Internationalen Strafge-
richtshofes.3* Und vor allem: Die ,hausgemachten Systemverbrechen wur-
den, wenn dberhaupt, auf Grundlage des allgemeinen Strafrechts erfasst.
Als Verbrechen gegen das Volkerrecht wurden sie nicht abgeurteilt.

Dies dnderte sich, wie wir gesehen haben, mit der Uberfiihrung der
Verbrechenstatbestande des Romischen Statuts in das deutsche Recht durch

32 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Frank in diesem Band (,,Player eines internationalen
Teams™), 97 ff.

33 Grundlegend zur Figur der ,mittelbaren Taterschaft kraft Organisationsherrschaft®
Roxin, Straftaten im Rahmen organisatorischer Machtapparate, GA 1963, 193-207;
vgl. im Anschluss daran: BGHSt 40, 218 sowie, exemplarisch, IStGH, Beschl. v.
30. September 2008 (Katanga und Chui, PTC), para 498.

37



https://doi.org/10.5771/9783748936442-25
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Florian JefSberger

das Volkerstrafgesetzbuch. Hier findet die Geschichte der Verfolgung von
Volkerrechtsverbrechen in Deutschland ihren eigentlichen Anfang. Erst mit
Verzogerung, zuletzt aber in einem doch bemerkenswerten Umfang kam
es zur Durchfithrung von Strafverfahren. Inzwischen bildet die Ermittlung
und Verfolgung von Volkerstraftaten einen Schwerpunkt der Tiatigkeit der
Bundesanwaltschaft.

Genauso wie es falsch wire, der jiingeren Anwendungspraxis die Aner-
kennung zu versagen, wire es ein Irrtum, die Entwicklung der vergangenen
finf bis zehn Jahre hin zum sprunghaften Anstieg der Fallzahlen als eine
reine ,Erfolgsgeschichte zu begreifen. Nach wie vor gibt es blinde Flecken.
Nach wie vor findet Strafverfolgung wegen Voélkerstraftaten in Deutschland
nur dort statt, wo sie praktisch erfolgversprechend (,, Aufklirungserfolg®)
ist und wo sie ,nicht wehtut®, wo den beteiligten Entscheidungstragern die
(politischen) Folgekosten also tragbar erscheinen. Oder anders formuliert:
Die politischen, militdrischen und wirtschaftlichen Eliten des Globalen
Nordens konnen nach wie vor recht sicher sein, dass ihnen in Deutschland
keine Verfolgung droht.

Es bleibt deshalb eine Zukunftsaufgabe, die gleichmifiige Anwendung
des Volkerstrafrechts sicherzustellen.>* Auch in Deutschland. Ob das gelin-
gen wird? Die Rahmenbedingungen jedenfalls sind giinstig: Deutschland
steht als politischer Akteur stabil inmitten Europas und der Staatengemein-
schaft. Das deutsche Rechtssystem ist hochentwickelt. Bei allen Méngeln
verfiigt die deutsche Justiz iiber Ressourcen personeller und finanzieller
Art wie kaum eine andere. Hinzu kommt: Die amtierende Bundesregierung
hat sich die ,Beendigung der Straflosigkeit bei Menschenrechtsverletzun-
gen“ ausdriicklich auf die Fahnen geschrieben.> Und schliellich: Aus der
deutschen Vergangenheit ergibt sich eine ganz eigene sozialpsychologische
Dynamik, welche die Lage in Deutschland von derjenigen in anderen Staa-
ten sehr grundlegend unterscheidet; hier schliefit sich der Kreis, der in

34 Hierzu weiter ausfithrend Jeflberger, Uber den Zustand und die Zukunft des Volker-
strafrechts, in: Hoven/Kubiciel (Hrsg.), Zukunftsperspektiven des Strafrechts (2020),
3231t

35 Im Koalitionsvertrag heift es: ,Straflosigkeit bei Menschenrechtsverletzungen muss
weltweit beendet werden. Deshalb engagieren wir uns fiir die Arbeit des Internatio-
nalen Strafgerichtshofes und der Ad-hoc-Tribunale der VN und werden uns fiir
die Weiterentwicklung des humanitdren Volkerrechts einsetzen. [...] In Deutschland
wollen wir die Kapazititen bei Verfahren nach dem Volkerstrafgesetzbuch ausbauen.
vgl. Koalitionsvertrag 2021-2025 zwischen der SPD, Biindnis 90/Die Griinen und der
FDP, Mehr Fortschritt wagen, abrufbar unter <https://www.spd.de/fileadmin/Doku
mente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf>, 147.
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Niirnberg seinen Anfang nahm. Wer also, wenn nicht deutsche Richterin-
nen und deutsche Staatsanwiltinnen, sollte vorangehen, wenn es darum
geht, die Durchsetzung des Volkerstrafrechts mutig und entschlossen vor-
anzutreiben?

39



https://doi.org/10.5771/9783748936442-25
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



https://doi.org/10.5771/9783748936442-25
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	I. Prolog: NS-Verbrechen, DDR-Unrecht und der Jugoslawienkrieg
	II. Das Völkerstrafgesetzbuch und das Versprechen universeller Gerichtsbarkeit
	III. 20 Jahre, vier Phasen: Völkerstrafrechtspraxis seit 2002
	1. Viel Lärm um Nichts? – Frühphase
	2. „No Safe Haven“ und Strukturverfahren – Aufbauphase
	3. Es geht los. Und es wird schwierig – Implementierungsphase
	4. Ende gut alles gut? – Konsolidierungsphase
	5. (Zwischen-)Bilanz

	IV. Rückblick, Ausblick: Fazit

